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Sechszehnter Jahrgang. Mittwoch den 21. September.

Bekanntmachungen der Königlichen Kreisbehoörde.
Alle diejenigen Einwohner der Landgemeinden des Merfſebuürger Kreiſes, welche im

Jahre 1843 ein zeither ſchon betriebenes Hauſirgewerbe fortſetzen oder ein ſolches neu
anfangen r werden hierdurch aufgefordert, in den Tagen vom 21. September bis
6. October d. J., mit Ausnahme der Sonntage, ſich hier in meinem Bureau perſönlich
u melden.

Die, welche für das gegenwärtige Jahr bereits einen Gewerbeſchein beſitzen, müſſen
denſelben, nebſt einem Wohlverhaltens- Atteſte von dem Richter ihres Wohnorts, diejeni-
gen aber, welche ein Gewerbe im Umherziehen erſt neu anfangen wollen, außer dem Wohl
verhaltens-Atteſte, auch einen Nachweis uber ihr Alter, bei ihrer perſönlichen Meldung
hier mit zur Stelle bringen, widrigenfalls die Anträge auf Gewerbeſcheine für das Jahr
1843 zuruuckgewieſen werden müſſen. Nur diejenigen, welche ſich bis zum 6. October hier
perſönlich melden, werden in die an die Königliche Hochlöbliche Regierung einzureichende
Liſte der Hauſirer aufgenommen, wohingegen alle nach dieſem Tage ſich meldenden
Jndividuen es ch ſelbſt beizumeſſen haben, wenn ſie den nachgeſuchten Gewerbeſchein erſt
nach dem 1. Januar 1843 erhalten und ſonach den Betrieb ihres Gewerbes nicht mit
Eintritt des neuen Jahres beginnen können.

Die Ortsrichter im Kreiſe werden, bei nachdrücklicher Ahndung, hierdurch angewie-
ſen, die gegenwärtige Bekanntmachung zur Kenntniß ihrer ſämmtlichen Ortseinwohner und
insbeſondere der Gewerbtreibenden zu bringen.Was die Hauſirer in den zur IV. Gewerbeſteuer- Abtheilung gehörigen Städten des
hieſigen Kreiſes, Lutzen Lauchſtadt und Schaafſtädt anbetrifft, ſo haben ſich dieſelben,
wegen eines Gewerbeſcheins für das nächſte Jahr, ebenfalls bis zum 6. Oe-
tober d. J. jedoch nicht unmittelbar bei mir, ſondern bei den betreffenden Magiſträtenzu gen

Die Magiſträte in den benannten Städten werden dagegen hiermit angewieſen, die
bei ihnen angebrachten Meldungen oder in deren Ermangelung einen Vacatſchein ohnfehl-
bar bis zum 8. October e. an mich einzureichen und dabei nicht zu unterlaſſen, ſich über
die einzelnen Geſuche, ſo wie über die perſönlichen Verhältniſſe der Antragſteller gutacht-
lich zu äußern, auch ein vollſtandiges Signalement der letztern beizufügen.

Sollten die angebrachten Meldungen oder der erforderliche Vacatſchein bis zum
8. October e. bei mir nicht eingehen, ſo werde ich dieſelben, auf Koſten der ſääumigen
Magiſträte, durch expreſſe Boten abholen laſſen.

Merſeburg, den 8. September 1842. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.
Nach den beſtehenden Vorſchriften iſt der Monat October eines jeden Jahres zur

Aufnahme der Klagengeners Veranlagungsliſten für das nächſte Jahr beſtimmt.
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Jch fordere daher die ſammtlichen Communal- Behörden des hieſigen Kreiſes hier-

durch auf, mit Ablauf des gegenwärtigen Monats September unverzuglich zur Anferti-
gung der Klaſſenſteuer-Veranlaägungsliſten für das Jahr 1843 zu ſchreiten.

Die Liſten werden wie fruher, auf den von hier zu entnehmenden Druckformularen
angefertigt, wobei im Allgemeinen die Vorſchriften, welche die von mir den Communal-
Behörden unterm 5. October 1838 bei Gelegenheit der Klaſſenſteuerliſten- Anfertigung pro
1839 ertheilte gedruckte Jnſtruction enthält, auf das Genaueſte zu befolgen ſind.

Die frazlichen Liſten ſind von den Ortsbehörden in dreifachen Exemplaren anzu-
legen. Es müſſen dieſelben mit Berückſichtigung der ſeit der letzten Veranlagung ſtattge-
fundenen Zu- und Abgänge ſowohl in Anſehung der Perſonen, als des Grundbeſitzes, des
Kapitalvermögens und der Schuülden, vollſtändig ausgefuüllt, die Seitenbeträge durch
alle Rubriken gehörig aufgerechnet und die Wiederholung auf der letzten Seite, abge-
ſchloſſen werden. Die Klaſſerſteuer-Anſätze der einzelnen Contribuenten ſind daher von
den Ortsbehörden gleich ſelbſt in alle 3 Exemplare der Liſten einzutragen, wobei ſich die
Letztern ſtreng nach den Liſten des ablaufenden Jahres zu richten und die Steuerpflichti-
gen pro 1843 ganz in derſelben Maaße wieder einzuſchätzen haben, wie ſolche für das
Jahr 1842 veranlagt ſind. Die nothwendig werdenden Erhöhungen oder Ermäßigungen
werden dagegen, bei Vorlegung der neuen Liſten hier vorgenommen werden.

Die Klaſſenſteuerliſten für das Jahr 1843 ſind mir, von den Städten durch ein
Magiſtrats- Mitglied und Einen Deputirten, von den Landgemeinden aber blos durch
den Ortsrichter ohnfehlbar und bei 1 Thlr. Ordnungsſtrafe, in 3 vollſtändigen
Exemplaren, in folgenden Terminen hier in meinem Büreau pünktlich vorzulegen:

den 10. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
von Knapendorf, Bündorf, Netzſchkau, Biſchdorf, Milzau, Unterkriegſtädt, Oberkriegſtädt,
Burgſtaden, Schadendorf, Kleingräfendorf, Cracau, Reinsdorf, Raſchwitz, Wuünſchendorf,
Niederclobicau, Oberclobicau, Niederwunſch, Strößen, Großgräfendorf, Schotterei, Klein-
lauchſtäadt, Dörſtewitz, Angersdorf, Paſſendorf, Schlettau, Beuchlitz, Holleben, Delitz a. B.,
Benkendorf, Rockendorf;

den 11. October d. J. Vormittags 9 Uhr,
von Röpzig, Neukirchen, Hohenweiden, Rattmannsdorf, Corbetha, Schkopau, Kötzſchen,
Zſcherben, Atzendorf, Genſau, Blöſien, Unterbeung Oberbeung, Unterfrankleben, Ober-
frankleben, Reipiſch, Runſtädt, Naundorf, Körbisdorf, Benndorf, Spergau, Kirchfähren-
dorf, Eröllwitz, Daspig, Göhlitzſch, Röſſen Leuna, Ockendorf;

den 13. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
von Collenbey, Meuſchau, Venenien, Tragarth, Löpitz, Löſſen, Burgliebenau, Wallendorf,
Pretzſch, Wegwitz, Kriegsdorf, Wüſteneutzſch, Trebnitz, Creipau, Wölkau, Oſtrau, Lenne-
witz, Porbitz mit Poppitz, Durrenberg, Keuſchberg, Balditz, Thalſchütz, Rampitz, Schlade-
bach, Zſcherneddel, Günthersdorf, Rodden, Piſſen, Witzſchersdorf, Altranſtädt

den 14. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
von Raßnitz, Weßmar, Röglitz, Zöſchen, Zweymen, Göhren, Dölkau, Zſchöchergen, Kötzſch
litz, Möritzſch, Horburg, Kleinliebenau, Maßlau, Oberthau, Ermlitz mit Rubſen, Wehlitz,
Beuditz, Ennewitz, Cursdorf, Altſcherbitz, Papitz, Groß- und Kleinmodelwitz.

den 17. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
von Kötzſchau Dorf, Kötzſchau Saline, Großlehna, Kleinlehna, Nempitz, Tröben, Oetzſch,
Döhlen, Thronitz, Schkölen, Räpitz, Meuchen, Meyhen, Schkeitbar, Großſchkorlopp, Klein
ſchkorlopp, Zitzſchen, Seegel, Peißen, Scheidens, Löben, Theſau, Hohenlohe, Kitzen, Eis-
dorf, Sittel, Großgörſchen, Kleingörſchen, Rahna, Caja;

ß den 18. October d. J., Vormittags 9 Uhr,von Tollwitz, Kauern, Teuditz Dorf, Teuditz Saline, Zöllſchen, Ragwitz, Ellerbach, Schweß-
witz, Müchlitz, Röcken, Bothfeld, Großgoddula, Kleingoddula, Veſta, Oebles, Schlechte-
witz, Kleincorbetha, Oeglitzſch, Delitz a. d. S., Großgöhren, Kleingöhren, Stößwitz, Goſtau,
Sößen, Starſiedel, Kölzen, Pobles, Muſchwitz, Soöheſten und Tornau;
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den 20. October d. S.Vormittags 9 Uhr, von Lauchſtadt, Vormittags 11 Uhr, von Lützen
den 21. October d. J.,Vormittags 9 Uhr, von Schaafſtäadt, Vormittags 11 Uhr, von Schkeuditz.

Schließlich mache ich ſämmtliche Ortsbehörden bei eigener Verantwortlichkeit noch
darauf aufmerkſam, daß

1) in den anzufertigenden Veranlagungsliſten keine Perſon übergangen oder daraus
fortgelaſſen werden darf, dieſelbe mag ſteuerpflichtig oder ſteuerfrei ſeyn;

2) alle Dienſtboten, Geſellen, Lehrlinge 2c. unmittelbar gleich hinter der Haushal
tung des Dienſtherrn, reſp. des Meiſters, bei welchem ſie in Lohn und Brod ſtehen,
aufgeführt werden müſſen

3) der Grundbeſitz an Häuſern, Gäarten, Feldern, Wieſen und Holzungen, welche die
Steuerpflichtigen nicht allein in der Ortsflur, ſondern auch in den auswärtigen
Marken beſitzen oder erpachtet haben, gewiſſenhaft und nach vorheriger Verglei-
chung der betreffenden Grundſteuer-Kataſter, aus welchen die Ortsbehoörden ſich
gegenſeitig kurze Auszuge mitzutheilen haben, einzutragen, die Schulden aber nur
inſoweit zu beruckſichtigen ſind, als dieſelben durch Vorlegung der Hypothekenſcheine
als verzinslich nachgewieſen werden.

Merſeburg, den 8. September 1842. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

Die häufig vorkommenden Brände erinnern an die Nothwendigkeit, die Feuerlöſchge-
räthſchaften zu revidiren und das Mangelhafte davon baldigſt herſtellen zu laſſen. Auch
hat eine neuerdings in dem hieſigen Kreiſe vorgekommene Feuersbrunſt den Beweis ge
liefert, daß die durch die lange Trockenheit defect gewordenen Schornſteine leicht die Ver
anlaſſung zu Bränden geben können. Die Herren Feuer-Polizei-Commiſſarien des plat-
ten Landes veranlaſſe ich deshalb hierdurch, unverzuüglich mit einer Reviſion der Löſchge-
rathſchaften und der Feuerungsanſtalten in ihren Bezirken vorzuſchreiten, hierbei die Orts-
behörden mit zuzuztehen und jedem Mangel ſofort abhelfen zu laſſen. Da, wo die Loſch
gerathſchaften nicht im Stande ſind, iſt den Ortsbehörden in meinem Namen bei Ord-
nungsſtrafen von 1 5 Thlr. unter Feſtſetzung angemeſſener Friſten die Herſtellung auf-
zugeben nach Ablauf der Friſt die Reviſion zu wiederholen und ſind die Säumigen zur
Beſtrafung mir anzuzeigen. Wo ſich defecte Feuerungsanlagen vorfinden, iſt den Haus-
beſitzern der Gebrauch derſelben in meinem Namen bei einer Polizeiſtrafe von 1 5 Thlr.
zu unterſagen und den Ortsbehörden zur Pflicht zu machen, jedes Zuwiderhandeln ſofort
anzuzeigen und darauf zu ſehen, daß die Jnſtandſetzung des Magelhaften baldigſt erfolge.

Merſeburg, den 16. September 1842. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

Nach einer ſo eben eingegangenen zuverläſſigen Anzeige kann man mit großem Erfolge
einzelne Saatſtucke vor Mäuſefraß dadurch ſchützen, daß man in die Furchen oder neben
den Rainen, welche die zu ſchützenden Grundſtücke begrenzen, 1 Fuß tiefe Löcher mit einem
beſonders dazu hergerichteten Bohrer von 4 Zoll Durchmeſſer, in einer Entfernung von
6 Fuß von einander, bohren läßt.

Der Gaſtwirth Lange von Schladebach hat ein Rapsſtück von 6 Metzen Ausſaat
ver Mäuſefraß faſt gänzlich geſchützt, indem er um daſſelbe ſolche Löcher hat bohren laſſen.

Jn ganz kurzer Zeit ſind in 400 Löchern 1213 Stück Mäuſe, welche man mit Heuga-
beln getödet hat, gefangen worden.

Die Schmiede Horn und Köppe von Schladebach haben die Bohrer gefertigt und
dazu dem Vernehmen nach Spateneiſen verwendet. Jn einem nicht ſteinigen Boden ſol
ein Mann täglich 100 ſolcher Löcher bohren können.

Merſeburg, den 17. September 1842. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.



Märtyrer der Wiſſenſchaft. Jn
Paris lebt ein Mann, der bereits ſeit drei und
einem halben Jahre ſein Quartier in einem
Seſſel, der auf einer Wageſchale angebracht
iſt, aufgeſchlagen hat, um der Wiſſenſchaft fol-
gende Fragen zu beantworten: 1) Wie viel
Nahrung er täglich (genau nach dem Gewicht
berechnet) zu ſich nimmt. 2) Wie viel die
Speiſe durch das Verzehren an Gewicht ver-
liert. 3) Wie viel er durch das Verdauen der
einen und andern Speiſe ſtarker oder hagerer
wird. 4) Welche Wirkungen Schlaf und Wa-
chen auf die Schwere des Menſchen hervor-
bringen. Daß der Naturforſcher genau Buch
über ſeine Beobachtungen führt und hinreichend
zu leben hat, verſteht ſich von ſelbſt. Er hat
ſich vorgenommen ſeine Forſchungen bis zu
Ende des fünften Jahres ſtreng fortzuſetzen.

Reiſende aus Dresden erzaählen, daß
die Elbe in der Gegend von Pirna faſt ganz
verſiegt ſey, und daß man in dem trockenen
Grunde des Elbbettes den merkwürdigen Stein
gefunden habe, der vor einigen hundert Jah-
ren bei einem ähnlichen großen Waſſerman-
gel dort hineingeworfen worden iſt, und
worauf zur Erinnerung folgende Worte mit
der Jahreszahl eingravirt ſtehen „Als man
mich ſah, da weinte man, wenn man mich
wieder ſehen wird, ſo wird man wieder wei-
nen.“ Nach der Geſchichte gab zu dieſer Zeit,
der Merkwürdigkeit halber, der Kurfürſt von
Sachſen in dieſem trockenen Bette ein großes
Mahl, was demſelben damals ſehr übel ge-
deutet wurde.

Aus Schleſien erfaährt man, daß dort
die Schafe um acht Groſchen das Stuück und
Kühe, welche ſonſt 25—— 30 Thaler koſten, für

neMarktpreiſe der letzten Woche.
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4 5 Thaler verkauft werden, weil man bei
dem herrſchenden Futtermangel die Unmöglich-
keit erkennt, die Heerden zu durchwintern.

Dreiſylbige Charade. An Sie.
Als der Mond am Firmamente

Heller als die Erſten ſtrahlte,
Gabſt du mir von deinem Dritten
Einſt ein heilig Angedenken.
Dieſes will ich treu bewahren,
Und an meinem Buſen tragen,
Bis einſt unſer Beider Drittes
Sich verwandeln wird zum Ganzen.

Auflöſung des Raäthſels im vorigen Stuck:
Flachs. Lachs.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachmitt. Hr. Cand. Boöhme.
Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Hepdenreich;

Nachm. Hr. Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche (Merſeburg.)
Dom. Geboren: dem herrſchaftlichen Bedienten

Baärens ein Sohn. Geſtorben: der Sohn des
Trompeter Reiff, 11 M. 5 T. alt, an der Verzehrung.

Stadt. Geboren: dem Gaſtgeber zum halben
Mond Nette eine Tochter dem Schwarz- und Schön
farbermeiſter Mergel ein Sohn dem Hausbeſitzer und
Mühlknappen Kohlbach ein Sohn. Geſtorben:
der jungſte Sohn des Hausbeſitzers und Muhlknappen
Helbig, im 2ten Jahre am Scharlachfieber die zweite
Tochter 2ter Ehe des Malers und Lackirers Zeune im
sten Jahre an Kraämpfen; der jungſte Sohn des Or-
gelbaumeiſters Flinzer, im 2. Jahre, am Scharlachfieber.

„Neumarkt. Geſtorben: der Königl. Buhnen-
meiſter Schneider, im 67. Jahre, am Bluterbrechen.

Altenburg. Geſtorben: die jüngſte Tochter
des Einwohners Petſch, 1 Jahr 9 Mon. alt, am Schar-
lachfrieſel; der juüngſte Sohn des Köongl. Lazarethwarters
Tanzer, 5 Mon. alt am Scharlachfrieſel und deſſen
alteſte Tochter, 7 Jahr 6 Mon. alt, an der Waſſerſucht.

Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.
Weizen 1 23 9] bis 25Roggen 1 21 3] bis 1 251

Thlr. ſſar. pf. ſEolr. ſſar. pf.
Gerſte 1 12 6] bis 1 15Hafer 1 bis I 5

Bekanntmachungen.(1020) Die Wahl der Stadtverordneten betreffend.
Die zur Ergänzung der Stadtverordneten Verſammlung nothwendige Wahl ſoll in

dieſem Jahre in der Art Statt finden, daß
Sonntag, am 16. October
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der erſte Wahlbezirk, das erſte Stadtviertel früh 92 Uhr,

zweite zweite edritte dritte 117Montag, am 17. October
der vierte Wahlbezirk, das vierte Stadtviertel früh 9 Uhr,

fünfte die Vorſtadt Altenburg 10
ſechste der Neumarkt und Dom 11

im hieſigen Rathhauſe pünktlich waählen.
Die ausſcheidenden Stadtverordneten ſind:

d

Herr Buchhändler Nulandt, 2 Herr Regierungs -Kanzliſt Küchenmeiſter,
Fleiſchermeiſter Peiſchel, KFreisſteuer-Einnehmer Kutter,
Zimmermeiſter Querfurth, S.daattlermeiſter Kübler,

wogegen von den betreffenden Stellvertretern nur
Herr Kaufmann Kriegner

ausſcheidet.
Die Ausſcheidenden ſind ſofort wieder wählbar.
Jeder der ſechs Wahlbezirke erwählt einen Stadtverordneten und einen Stellvertreter.

Die Liſte der hierzu Wählbaren wird vor dem Wahltermine in die Häuſer vertheilt wer-
den, und liegt auch mit der Bürgerrolle und dem Verzeichniſſe aller wahlfähigen Bürger
von heute ab in unſerem Secretariate öffentlich aus. Etwaige Erinnerungen dagegen
müſſen binnen 14 Tagen bei uns angebracht werden, weil außerdem ſolche bei dieſer Wahl
unberückſichtigt bleiben müſſen.

Diejenigen Wähler, welche nach den ihnen vor zwei Jahren bekannt gemachten Be
ſchlüſſen in Folge ihres früheren Ausbleibens bei den Wahlen, ihres Stimmrechts und
des Rechts der Theilnahme an der öffentlichen Verwaltung, auf einen dreijährigen Zeitraum
für verluſtig erklärt wurden, können an den diesjährigen Wahlen keinen Antheil nehmen.

Der Wahlhandlung ſelbſt wird ein feierlicher Gottesdienſt mit beſonderer Beziehung
auf das Wahlgeſchaft in den Kirchen der Stadt vorangehen. Möge dieß dazu beitragen,
den auch bei dieſem Wahlgeſchäft ſo unentbehrlichen Gemeinſinn zu erwecken und eine
zahlreiche Theilnahme an der Wahlhandlung herbei zu führen! Und mögen die Wahlbe-
rechtigten ſich immer tiefer einpräaägen, daß von der Wahl tüchtiger und treuer Stadtver-
ordneten das Wohl der ganzen Gemeinde mit abhangig iſt.

Merſeburg, den 17. September 1842.

D. e r m gg i ſt r ar. 4(1029) Bekanntmachung. Jn Uebereinſtimmung mit dem Vorſtande der Klein-
Kemtmge anſale bringen wir nachſtehende Beſtimmungen hierdurch zur öffentlichen

enntniß:
1) Nach den Vorſchriften, welche den Aeltern ſogleich bei der Aufnahme ihrer Kinder

bekannt gemacht werden, ſollen die letztern des Morgens im Sommer nicht vor
6 Uhr, bei kurzerer Tageszeit nicht vor Sonnenaufgang in die Anſtalt gebracht werden,

Gegenwartig iſt nun noch beſchloſſen worden, daß die Kinder im Sommerhalb-
jahre nie ſpäter, als um 8 Uhr, im Winterhalbjahre nie ſpaäter, als um 9 Uhr in
die Anſtalt gebracht werden ſollen, ſo daß mit den genannten Stunden die regel-
mäßige Beſchäftigung der Kinder ihren Anfang nehmen kann.

2) Es iſt häufig der Fall vorgekommen, daß die Kinder ohne Aufſicht und ohne Be-
gleitung nach der Anſtalt geſendet werden. Dieß iſt eine Ordnungswidrigkeit. Zur
Beſeitigung derſelben iſt beſtimmt worden, daß die Kinder ſtets, von einem Erwach-
ſenen begleitet, nach der Anſtalt gebracht und aus derſelben des Abends und zwar
im Sommer nicht vor 6 Uhr, im Winter nicht vor Einbruch der Nacht wieder ab-
geholt werden müſſen. Zur Erleichterung wird es geſtattet, daß Ein Erwachſener
zugleich mehrere Kinder zufuhre und wieder abhole.
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3; Um die allzu große Willkühr vieler Aeltern im Zuruckbehalten ihrer Kinder einzu-

ſchränken, und auch in dieſer Beziehung zu einer größern Ordnung hinzuleiten,
müſſen die Aeltern und Erzieher verpflichtet werden die aus der Anſtalt zurückzu-
behaltenden Kinder immer gehörig zu entſchuldigen und abzumelden.

4) Unter den Vorſchriften, welche den Aeltern ſogleich bei der Aufnahme ihrer Kinder
bekannt gemacht und eingehändigt werden, befindet ſich auch die: daß fur die mit-
tägige warme Koſt fur jedes Kind wöchentlich Ein Silbergroſchen an den Haus-
verwalter am erſten Wochentage vorausbezahlt werden muß.

Dieſe Vorſchrift muß in Zukunft gehörig befolgt und jene ohnehin nur geringe
Entſchädigung pünktlich entrichtet werden. eAeltern und Erzieher, welche die vorſtehenden Beſtimmungen und Anordnungen und

die ihnen noch beſonders bei der jedesmaligen Aufnahme der Kinder eingehändigten Vor-
ſchriften unbefolgt laſſen, und welche auf die desfallſigen Erinnerungen und Warnungen
des Hausvaters und der Pflegerin c. nicht achten, haben unfehlbar zu erwarten, daß ihre
Kinder ohne Weiteres äus der Anſtalt entfernt und weggewieſen werden.

Merſeburg, den 17. September 1842.

D e r mag i. ſt r g. t.
(1019) Bekanntmachung. Es ſind von uns zwei Nachtwächterſtellen wieder zu

beſetzen, und zwar die eines Stundenrufers in der Vorſtadt Altenburg, mit welcher ein
wöchentlicher Gehalt von einem Thaler verbunden iſt, und die eines Halbenſtundenrufers
in der innern Stadt, welche ein wöchentliches Einkommen von ſechs und zwanzig Silber-
groſchen 3 Pf. trägt. Die zu leiſtenden Dienſte beſtehen in den Nachtwachen verbunden mit
dem von Stunde zu Stunde zu machenden Umgange in dem betreffenden Reviere, in dem
Abrufen der Zeit und hauptſächlich in der Mitwirkung zu polizeilichen Zwecken.

Mit Civil-Verſorgungs-Scheinen verſehene Perſonen, welche geneigt ſind, ſich um
dieſe Stellen zu bewerben, werden hierdurch aufgefordert, ſich bei uns längſtens binnen
drei Monaten portofrei zu melden. Dabei muß durch glaubhafte Atteſte mit nächge-
wieſen werden, daß der Bewerber ſich bisher ſtets tadellos betragen hat, und daß er die
zu dieſen Stellen unumgänglich erforderliche vollkommene körperliche Rüſtigkeit und Ge-
ſundheit beſitzt. Merſeburg, den 13. September 1842.

D er Magiſtrat(1034) Pferde- Verkauf.Sonnabend den 1. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
ſollen vom Königl. 12ten HuſarenRegiment auf dem Kloſterhofe zu Merſeburg 32 Stück
ausrangirte Dienſtpferde gegen gleich baare Bezahlung in Preußiſchem Courant öffentlich
an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Marſchquartier Wethau bei Naumburg, den 18. September 1842.
Das Kommando des Königl. 12ten Huſaren-Regiments.

v. Dorck e
(1002) 2 i e iſt a t t v n.Bei der Königl. Saline Duürrenberg ſoll

den 17. October dieſes Jahres, Vormittags 14 Uhr,
an hieſiger Salz-Amts-Stelle, der Bedarf an ſtarken Röhr- und andern Banhökzern,
Bohlen, Brettern und Latten, fur das nächſte Jahr an die Mindeſtfordernden jedoch mit
Vorbehalt der Auswahl unter denſelben, öffentlich verdungen werden. Dabei wird zu-
gleich bemerkt, daß zur ganzen Lieferung eine Caution von 500 Thlr. erforderlich iſt,
welche pro rata der zu übernehmenden Quantkitäten vertheilt wird, dagegen werden die-
jenigen welche wegen Erlegung der zu lejſtenden Caution im Termine ſich nicht gehörig
legitimiren können, nicht zugelaſſen.

A= 2
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Die nähern Bedingungen ſi ſind in unſerer Regiſtratur einzuſehen, auch von derſelben

gegen Entrichtung der Copialgebühren zu erhalten.
Dürrenberg, den 9. September 1842.

Königlich Preußiſches Salz-Amt.
(1032) Mobilien- Auction. Freitag g, den 23. September, Vormittags von 9 Uhr

und Nachmittags von 2 Uhr an, ſollen in der Vorſtadt Neumarkt Nr. 864., die von mei-nem verſtorbenen Vater, den Buhnenmeiſter Schneider hinterlaſſenen Sachen, an Tiſchen,
Stühlen, Schreibercommoden, Sophas, Kleiderſchränken, ein guter Secretair, Rohrſtuhlen,
Bettſtellen, ein vollſtäaändiger Atlas, ſo wie anderes Haus und Küchengeräthe, ingleichen
eine Parthie Holz und Torf, jedoch nur gegen gleich baare Zahlung, indem ich ſofort
nach Beendigung der Auction von hier abreiſe, verſteigert werden.

Neumarkt vor Mexſeburg, den 19. September 1842. Schneider.
(1026) Logis-Vermiethung. Jn der Vorſtadt Altenburg Nr. 736. iſt eine Ober-

ſtube nebſt Stubenkammer, Küche und allem Zubehör zu vermiethen, und kann ſogleich be-
zogen werden.

Merſeburg, den 19. September 1842. Wittwe Hellmich.
T ZDDIJIMD(1030) e Handlung s Anzeige.Bei dem höhern Preiſe guter Markt- WButter, eupfehie ich meine ſo eben erhaltene

friſche Meklenburgiſche Salzbutter, als wohlſchmeckend und zum Tiſchgebrauche in jeder
Hinſicht geeignet, das Pfund mit 73 Sgr. desgleichen verkaufe ich friſche Regensburger
Schmelzbutter, das Pfund zu 9 Sgr. Jn ganzen und halben Faäſſern im Verhältniß
noch billiger.

Merſeburg, den 19. September 1842. Joſeph Kriegner,
Burgſtraße Nr. 221. und Gotthardtſtraße Nr. 86.

(944) A. Rowland und Sohn, 20. Hatton Garden in London.

Mackassar-Oel,ein Pflanzen-Product,welches einzig und allein Haare hervorbringt und ſie erhält, wie auch Backenbärte, Kne-
belbaärte und Angenbraunen, es ſchützt gegen das Ausfallen, ſo wie das Grauwerden der
Haare bis zur letzten Lebensperiode, und verändert graue Haare in ihre urſprüngliche
Farbe, befreit es von Schorf und macht es zartlockig und glänzend. Durch feuchte Wit-
terung und Tanzen wird das Lockige nicht zerſtoört.

Die Herren A. Rowland und Sohn haben ſich zum Schutze des Publikums genöthigt
gefunden ein anderes Etiquett zu erfinden, da das von ihnen bis hier geführte, ihnenZirlſettig nachgemacht worden ſo daß es von den ihrigen nicht mehr zu unterſcheiden iſt.
Das neue un iſt durch vie Hand eines außerordentlichen Kuünſtlers gravirt worden,
und der Rücken deſſelben enthält nicht weniger als funfzehnhundertmal „„RowlandMackagsar- Oel.

Jede Flaſche iſt in einem ſolchen Etiquette eingeſchloſſen, und ohne dieſe der Artikel
nicht von ihnen herkommend. Sie haben den Herrn F. E. Förſter zu Merſeburg mitdem Verkaufe ihres Mackaſſar-Oels beauftragt, wobei Paſſelbe zu Sgr. 40 und bei Nie-

mand anders zu erhalten iſt.
(1024) Anzeigen Einen großen eiſernen Mörſer ſucht zu kaufen

L. A. Weddy.
Beſchriebenes Papier und gebrauchte reine Weinflaſchen kauft

S. J. Weddy.
Preß-Hefe in bekannter Güte iſt jetzt wieder fortwährend bei mir zu haben.

L. A. Weddy.
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(1033) Bekanntmachung. Das geehrte Publikum kann und will ſich noch gar

nicht daran gewöhnen, daß während des Gottesdienſtes und ſo lange die Läden geſchloſ-
ſen ſind, durchaus nichts verkauft wird, und noch immer werden Verſuche gemacht, Waa
ren zu erhalten, wodurch aber die Kaufleute in die größte Verlegenheit und in die Noth-
wendigkeit geſetzt werden, Jeden ohne Unterſchied abweiſen zu müſſen.

Wir müſſen daher dringend erſuchen, ſich geneigſt ſo einrichten zu wollen, daß die Be
dürfniſſe vor oder nach der Kirche geholt werden, welches bei gutem Willen gar nicht ſchwer
fallt, und bemerken dabei, um öfter vorkommenden Zweifeln zu begegnen daß die Läden

„„im Sommerhalbenjahre von früh 8 Uhr bis z auf 11 Uhr, im Winterhalben-
„„jahre von früh 9 Uhr bis z auf 11 Uhr, Nachmittags Sommer und Winter
„„aber, von 1 Uhr bis 4 auf 4 Uhr geſchloſſen ſind.

Dies gilt fur die Stadt und den Dom. Dagegen beſteht in den Vorſtädten eine an-
dere Einrichtung. Merſeburg, den 19. September 1842.

Die Deputirten der Handeltreibenden mir kaufmänniſchen Rechten.
(1022) Bekanntmachung. Jch mache hiermit bekannt, daß vom Donnerstag,

als den 22. d. M. an alle Tage Gelegenheit nach Leipzig zur Meſſe iſt; desgleichen auch
nach Halle, wo ich um zahlreichen Zuſpruch bitte.

Merſeburg, den-19. September 1842. Friedrich Eichhof, Lohnkutſcher.
(1027) Lehrlings-Geſuch. Wer Luſt hat die Hutmacherprofeſſion zu erlernen,

kann ſofort bei Unterzeichnetem eintreten auch werden Haaſenfelle zu kaufen geſucht.
Merſeburg, den 19. September 1842. Wilhelm MWartini, Hutmachermſtr.
(1018) Aufforderung. Da ich Donnerstag, als den 22. d. M., abreiſe, ſo er-

ſuche ich alle diejenigen, welche noch eine Forderung an mich zu machen haben, ſich bis zu
dem beſtimmten Tage oder ſpäteſtens in acht Tagen bei meinem Bruder im Schloßgarten
zu melden. Zugleich erſuche ich alle diejenigen, welche noch Zahlung an mich zu leiſten
haben, bis zu dem beſtimmten Tage oder ſpäteſtens in acht Tagen an meinen Bruder
zu zahlen, wo nicht, ſo werde ich gerichtlich gegen ſie verfahren.

F. A. Lißon, vormals Paächter des Hoſpitalgartens.
(1025) 5ugelaufener Hund. Am 12. d. M. iſt mir zwiſchen Knapendorf und

Merſeburg ein rothſcheckiger Jagdhund mit ganzer Ruthe, zugelaufen. Der Eigenthumer
kann ihn gegen Erſtattung der Jnſertions- und Futterkoſten in Empfang nehmen. Sollte
dies binnen 8 Tagen nicht erfolgen, ſo wird er entweder verkauft oder getödet werden.

Altenburg vor Merſeburg, den 19. September 1842. Rohland, Glaſermeiſter.
(1031) Concert Anzeige. Sonntag den 25. September wird in Meuſchau ein

Concert ſtattfinden. Anfang 3 Uhr. J. F. Brann.
(1021) ERinladung. Nächſten Sonntag, als den 25. September, ſoll das Ernte-

dankfeſt mit Tanzmuſik gehalten werden wobei mit friſchen Kuchen, kalten und warmen
Speiſen und Getränken beſtens aufwarten wird Hartmann in Löpitz.

(1023) Einladung. Sonntag den 285. September ladet zur Tanzmuſik ganz er-

gebenſt ein Otto in Löſſen.(1028) Einladung. Sonntag den 25. September ſindet im Saale des Bürger
gartens Tanzmuſik ſtatt.

Merſeburg, den 16. September 1842. Sobbe.
(1017) Zur Beachtung. Dem Einſender der Charade Geſellſchaft diene zur

Nachricht, daß der „platte““ Gegenſatz von Haß Liebe, von Zwietracht Eintracht und
von Freundſchaft Feindſchaft iſt. Die Unverſtändlichkeit der Charade leuchtet alſo W

K.
n A
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